
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich die Personenbezeichnungen auf die männliche Form. 

Bitte wenden 
08/022/4042/01 (18080) 

Terminübersicht zum Wahlvorschlagsverfahren 
für die Kommunalwahlen 2019 am 26. Mai 2019 

Aufgabe Termin oder Frist Erledigungs- 
vermerke 

Frühester Zeitpunkt für die Aufstellung von Wahlvor-
schlägen (§ 9 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 2 Abs. 1 Kommu-
nalwahlgesetz - KomWG) 

20. August 2018 
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl und zur Auf-
forderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
(§§ 3, 49 Abs. 2, S. 2 KomWG, § 1 KomWO) 

Spätestens am 69. Tag vor der Wahl 
also: spätestens am Montag, 18. März 2019 
 

 

Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen  
(§ 13 KomWO) 

 
 

- Beginn 
 

Tag nach der Bekanntmachung der Wahl 
(Termin örtlich verschieden) 

 

- Ende 
 
 

Spätestens am 59. Tag vor der Wahl, 18 Uhr 
also: spätestens am Donnerstag, 28. März 2019, 
18 Uhr (Ausschlussfrist) 

 

Beschlussfassung des Gemeindewahlausschusses/ 
Kreiswahlausschusses/Verbandswahlausschusses 
über die Zulassung der Wahlvorschläge  
(§§ 8 Abs. 3, 50 Abs. 2 KomWG, § 18 KomWO) 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist (s. oben), spä-
testens am 52. Tag vor der Wahl 
also: spätestens am Donnerstag, 
4. April 2019 

 

Allgemeine Erläuterungen zum Wahlvorschlagsverfahren: 

Bedeutung von Wahlvorschlägen 
Nach der Landesverfassung, der Gemeindeordnung 
(GemO), der Landkreisordnung (LKrO) und dem Gesetz 
über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart 
(GVRS) ist für die Wahl der Vertretungskörperschaften 
als Regelfall die Verhältniswahl vorgesehen (vgl. §§ 26 
Abs. 2 GemO, 22 Abs. 2 LKrO, 8 Abs. 2 GVRS). Verhält-
niswahl kann nur durchgeführt werden, wenn mindes-
tens zwei Wahlvorschläge eingereicht und zugelassen 
werden. Um diese Grundlage zu schaffen, wird zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen aufgefordert (siehe Ter-
minübersicht). Bei Verhältniswahl ist deshalb die Auf-
nahme in einen Wahlvorschlag eine förmliche 
Wählbarkeitsvoraussetzung. Gewählt werden kann nur 
derjenige, der in einen Wahlvorschlag aufgenommen ist. 
Wird nur ein oder kein Wahlvorschlag zugelassen, muss 
Mehrheitswahl durchgeführt werden.  

Bei Mehrheitswahl hat der Wahlvorschlag nicht die oben 
dargestellte Bedeutung; auch wenn ein gültiger Wahlvor-
schlag eingereicht ist, kann jede andere wählbare Per-
son vom Wähler in den Stimmzettel aufgenommen wer-
den/gewählt werden/eine Stimme bekommen.  

Für jede der Kommunalwahlen bzw. für die Regionalwahl 
müssen jeweils gesonderte Wahlvorschläge aufgestellt 
und eingereicht werden. Dies gilt auch ggfls. für die Wahl 
der Ortschaftsräte; sie stellt in jeder Ortschaft eine eigen-
ständige Wahl dar (§ 69 GemO). 

Träger von Wahlvorschlägen 
§ 9 Kommunalwahlgesetz (KomWG)  

Das Kommunalwahlgesetz unterscheidet zwischen 
Wahlvorschlägen von Parteien, Wahlvorschlägen von 
mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen (= 
moWV) und Bewerbern von sogenannten nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen (= nmWV). 
Unterschiede bestehen hinsichtlich der Voraussetzun-
gen, die bei der Aufstellung und bei der Einreichung der 
Wahlvorschläge zu erfüllen sind. 

Parteien im Sinne des Kommunalwahlgesetzes sind nur 
solche Vereinigungen, auf die das Parteiengesetz An-
wendung findet. 

Mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen 
sind Wählervereinigungen, die sich aufgrund eines Or-
ganisationsstatutes in der Rechtsform eines rechtsfähi-
gen Vereines nach § 21 ff. BGB oder als nichtrechtsfä-
hige Vereine organisiert haben. Die Eintragung ins 
Vereinsregister ist nicht Voraussetzung. Es müssen je-
doch Organe vorhanden sein, die den Verein vertreten. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereini-
gungen im Sinne des § 9 Abs. 4 KomWG sind (lose oder 
mehr oder minder lose) Gruppierungen, die nicht den 
Status einer Partei haben und nicht in besonderer 
Rechtsform mitgliedschaftlich organisiert sind. 

Gemeinsame Wahlvorschläge sind identisch aufge-
stellte Wahlvorschläge, die von mehreren Gruppierun-
gen (z. B. Parteien - Parteien, Parteien - moWV, Parteien 
- nmWV, moWV - moWV, moWV - nmWV) gemeinsam 
getragen werden. Es handelt sich also um einen einzigen 
Wahlvorschlag, an dem mehrere Wahlvorschlagsträger 
beteiligt sind. 

Aufstellung von Wahlvorschlägen 
In einen Wahlvorschlag dürfen nach § 9 KomWG nur sol-
che Personen als Bewerber aufgenommen werden, die 
in einem freien und demokratischen Verfahren gewählt 
worden sind. 

Parteien müssen deshalb ihre Kandidaten und deren 
Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag in einer Mitglieder- 
oder Vertreter(Delegierten-)versammlung in geheimer 
Wahl nach dem in ihrer Satzung vorgesehenen Verfah-
ren bestimmen (§ 9 Abs. 1 KomWG). 

Für die Aufstellung von Bewerbern für Wahlvorschläge 
von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereini-
gungen gelten die Bestimmungen für Parteien entspre-
chend (§ 9 Abs. 3 i. V. m. § 9 Abs. 1 KomWG). Die Auf-
stellung muss demnach ebenfalls in einer Mitglieder- 



oder Vertreterversammlung der Wählervereinigung in 
geheimer Wahl und ggf. nach dem in der Satzung vorge-
sehenen Verfahren erfolgen. Mitwirken dürfen nur Mit-
glieder der Partei bzw. Wählervereinigung, die zum Zeit-
punkt des Zusammentreffens der Versammlung zur 
jeweiligen Wahl wahlberechtigt sind. 

Auch die Bewerber für nicht mitgliedschaftlich organi-
sierte Wählvereinigungen müssen in einer Aufstel-
lungsversammlung geheim gewählt werden. Das Glei-
che gilt für die Festlegung der Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag. Da bei den nur lose organisierten Grup-
pierungen nicht auf Mitglieder zurückgegriffen werden 
kann, bestimmt das Gesetz, dass die wahlberechtigten 
Anhänger dieser Wählervereinigung dazu legitimiert 
sind. Die Bewerber müssen also in einer Versammlung 
wahlberechtigter Anhänger gewählt werden. Unter einer 
Versammlung „wahlberechtigter Anhänger“ versteht 
man eine Versammlung wahlberechtigter interessierter 
Bürger zum Zwecke der Bewerberaufstellung. 

Die Aufstellung der Bewerber in gemeinsamen Wahl-
vorschlägen von Parteien/Wählervereinigungen kann 
alternativ in getrennten Versammlungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung der beteiligten Parteien 
und Wählervereinigungen erfolgen (vgl. § 9 Abs. 5 
KomWG). Selbstverständlich sind dabei auch einschlä-
gige Satzungs- und Verfahrensregelungen der einzelnen 
beteiligten Gruppierungen zu beachten. 

Höchstzahl der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag 
Die zulässigen Höchstzahlen der Bewerber auf den 
Wahlvorschlägen unterscheiden sich je nach Art und 
Konstellation der Wahl. Einzelheiten dazu erfahren die 
Wahlvorschlagsträger bei ihrer Gemeinde (für die Wahl 
der Gemeinderäte und ggf. Ortschaftsräte), dem zustän-
digen Landkreis/Landratsamt (Wahl der Kreisräte) oder 
direkt beim Verband der Region Stuttgart (Mitglieder der 
Regionalversammlung). 
Besondere Hinweise für die Wahl des Gemeinde-
rats/Ortschaftsrats in Gemeinden bzw. Ortschaften 
ohne unechte Teilortswahl und mit nicht mehr als 
3.000 Einwohnern: 
Grundsätzlich darf ein Wahlvorschlag für die Wahl des 
Gemeinderats bzw. des Ortschaftsrats nur höchstens so 
viele Bewerber/innen enthalten, wie Gemeinderäte bzw. 
Ortschaftsräte zu wählen sind (§ 26 Abs. 4 S. 2 GemO 
ggf. i. V. m. § 69 GemO). 
Ausnahmsweise ist es in Gemeinden ohne unechte Teil-
ortswahl mit nicht mehr als 3.000 Einwohnern zulässig, 
dass die Wahlvorschläge für den Gemeinderat (höchs-
tens) doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Gemein-
deräte zu wählen sind. Unabhängig davon, ob Mehr-
heits- oder Verhältniswahl stattfindet. 
Dies gilt ggf. für die Wahl der Ortschaftsräte entspre-
chend. Maßgebend für die Anwendung dieser Aus-
nahme auf die Wahl der Ortschaftsräte sind die Verhält-
nisse in der jeweiligen Ortschaft (Einwohnerzahl der 
Ortschaft, keine unechte Teilortswahl für die Wahl der 
Ortschaftsräte). 

Wahl der Bewerber 
Das Kommunalwahlgesetz schreibt vor, dass sowohl 
über die Bewerber als auch über die Reihenfolge der Be-
werber auf dem Wahlvorschlag geheim abzustimmen 
ist, also verdeckt auf Stimmzetteln. Davon gibt es 
keine Ausnahme. Bei Parteien und mitgliedschaftlich or-
ganisierten Wählervereinigungen sind für das Wahlver-
fahren im Übrigen die jeweiligen Satzungsbestimmun-
gen maßgebend. Die Wahl der Bewerber für 

Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen sowie ihre Reihenfolge müs-
sen in jedem Fall durch die Mehrheit der anwesenden 
Anhänger erfolgen (vgl. § 9 Abs. 4 KomWG). Alle weite-
ren Bestimmungen des Wahlverfahrens sind internen 
Regelungen der Anhängerversammlung überlassen. 

Bei der Wahl der Bewerber gemeinsamer Wahlvor-
schläge in getrennten Versammlungen (s. oben), hat  
jeder Träger die für ihn geltenden Bestimmungen zu be-
achten. Bei gemeinsamen Versammlungen aller beteilig-
ten Träger regeln die Beteiligten, unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben, die näheren Einzelheiten des 
Verfahrens gemeinsam in der Aufstellungsversamm-
lung. Für die Einhaltung evtl. zu berücksichtigender Sat-
zungs- und Verfahrensbestimmungen sind die jeweiligen 
Wahlvorschlagsträger verantwortlich. 

Niederschrift über die Aufstellungsversamm-
lung 
Über die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer 
Reihenfolge ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist 
zwingend mit dem Wahlvorschlag bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist beim Vorsitzenden des zuständigen 
Wahlausschusses einzureichen. Mindestinhalt der Nie-
derschrift und die weiteren Formerfordernisse wie Unter-
zeichnung und eidesstattliche Versicherungen ergeben 
sich aus § 9 KomWG. Entsprechend wurden die Vordru-
cke 08/022/4540/27 (Niederschrift) und 08/022/4511/03 
(Wahlvorschlag) gestaltet. 

Inhalt und Form des Wahlvorschlags 
§ 14 Kommunalwahlordnung (KomWO) 

Die Anforderungen an den Inhalt, die Unterzeichnung 
usw. ergeben sich aus § 14 KomWO. Entsprechend 
wurde der Vordruck 08/022/4511/03 gestaltet. 

Unterstützungsunterschriften/Unterschriften-
privileg  
§ 8 Abs. 1 S. 1-3 KomWG, § 14 Abs. 3 und 5 KomWO 

Grundsätzlich gilt, dass Wahlvorschläge von einer be-
stimmten Zahl wahlberechtigter Personen unterzeichnet 
sein müssen, sog. Unterstützungsunterschriften (vgl. § 8 
Abs. 1 S. 1 KomWG). 

Ausnahmen: Das Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften gilt nicht für Wahlvorschläge von Parteien, die 
im Landtag und/oder in dem zu wählenden Organ vertre-
ten sind. Weiter sind auch Wählervereinigungen vom Un-
terschriftenquorum befreit, wenn sie bereits bisher in 
dem zu wählenden Organ (z. B. Gemeinderat, Ort-
schaftsrat) vertreten waren und der Wahlvorschlag von 
der Mehrheit der für die Wählervereinigung Gewählten 
unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der 
Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören. 

Kann eine Partei oder Wählervereinigung nicht von dem 
o. g. Unterschriftenprivileg Gebrauch machen, dann ist 
zu beachten, dass die für diese Wahlvorschläge notwen-
digen Unterstützungsunterschriften erst nach der Bewer-
beraufstellung geleistet werden dürfen (vgl. § 14 Abs. 3 
Nrn. 1 und 5 KomWO). Bei Anforderung des Formblatts 
für Unterstützungsunterschriften beim/bei der Vorsit-
zenden der Wahlausschüsse müssen die Wahlvor-
schlagsträger bestätigen, dass die Aufstellung der Be-
werber in einer Versammlung nach § 9 KomWG bereits 
erfolgt ist. Vgl. Vordrucke für Gemeinderat/Ortschaftsrat 
(08/022/4512/01), für Kreistag (08/022/4212/01), für Ver-
band Region Stuttgart (08/022/4191/01). 


	Wahlaufstellung: 
	Öffentliche Bekanntmachung: 
	Öffentliche Bekanntmachung Beginn: 
	Öffentliche Bekanntmachung Ende: 
	Öffentliche Bekanntmachung Ausschuss: 
	Formularuebersicht: 


